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Allgemeine Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der MeikoTec GmbH
Stand:1.01.2007

L Allgameine Bestlmmungen
1. Für die Rechtsbeziehungen zwischen Lieferer und Besteller im Zusammenhang mit den Lieferungen und/oder Leistungen des Lieiereß (im Folgenden: Ligferungen) gelten
sussch| ieß| ichdieseGL'A| |gemeineGeschäftbedingungendesBeste| |eßge| tenjedochnur insowei t 'a � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Lieferungen sind die beiderseitgen übereinslimmenden schritüichen Erklärungen maßgebend.
2 'AnKostenvoran5ch|äg6n'zeichnUngenundanderenUnter |ggen( imFo|genden:Untedagen)b€häl ts ichdofLiebr€rseineeigenfms-unduüeberecht | ichenVerwert | ' lngs�hE
Uneinge5chdnktvor 'DieUnt€r |agendür iennurmchvorher igerzUs1immungdesLiefarersDr i t tenzugäng| ichg€machtw€denundsind'w€nnderAuft rag� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
d iesemaufV€dang€nUnv€zügl ichzurückzugeben-DieSätze, |und2gel tenentsprechendf j rUnter |agendesBeste| |eG;diesedürfen1edoch!o|chenDri t tenzUgäng| idgemacht
werden, denen der Lieferer zulässigerw€is€ Lieferungen übertragen hat
3. An Standardsoftware und Fimwa€ hat d6r B€stsll€r das nicht ausschliel3lich€ Rechl zur Nutzun0 mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderier Form auf den
vereinbärten GeräGn. oer B€sieller darf ohne ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie erstellen.
4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutber sind-
5. Der Begdff ,Schadeneßetzänsprüch€l in di$en GL urnlasst auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicherAufwendungen.
ll, Prebe und Z.hlung.bedlngungen
1. Die Preise verstehen sach ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der l:weils geltenden geselzlichen ljmsatzsteuer.
2 'HatderLiefererdieAufste| |ungoderMontag6übemommenUndistn ichtetwasandefesvereinbad'sotägtderBeste| |ernebenderVereinbartenVergüt lnga| |eerfotdel | id �en
NebenkosGn wi€ Reise- und Transportkoston sowio Auslösungen.
3. Zahlungen sind fr6iZahlstell€ des Lieferers zu leisten.
4. Der Bestellerkann nur mit solchen Ford€.ung€n aufrechnen, die unb€stitbn oder Echbkrtiflig festsest6llt sind.
lll. EigentunEvorbohalt
1 'DieGegenst i indederLie ierngen(Voö€ha|t€were)b|eibenEigentUmdegLi€felersbisz| l lE l f i l | |ung� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Anspr i jche'sowei tderw6rta l l€rs icherUngsrechte 'd iedemUetererzustohen,dieHöhea| |ergesicher lenAnsprücheUmmehrals10%überstaigt 'whddelLiefere.a|JfWun�des
Best€llers einen entsprechenden Teilder Sicherungsrechte freigeben; dem Lieferer sEht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu.
2. Während d€s Bestehens des Eigentumsvoöehalb ist dem Besteller eine Verptändung oder Sicherungsübereignung untersagl und die Weitereräußerung nur Wr€deNe*äufem im
gewöhnlichen G6schäftsgang und nur unter der Bediogung gestatbt, dass der Wederverkäufer von s€inem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorb€halt macht, dass das EigentLrm äuf
den Kunden elst üb€rgshl, w€nn dieser seine Zahlungsverpflichtungen efiillt hat.
3. Bei Pfändungen, B*chlagnahman oder sonsligen Verfügungen oder Eingriffen Drjtter h€t dar Best€ller dsn Liebr6r unverzüglich zu b€nachririhdg€n.
4 'Beimichtved€tzungendesBeste| lers, insbesondeßbeizah|ungsvedug, i3tderLieferefnacherfo|g|osemAb|aufeinerdemBeste| |ergeset&� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
nebenderRÜcknahmeaüchzumRi] ]ckf iüberecht igt id iege5et | ichenB6t immUngenüberdieEnlbehdichkei te.ne.Fr jstselzungb|eibenunberüht � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
verpf ichtet ' |nderRücknahmebzw-derGe|tendmachungd$Eigef  L]msvoröeha|bsoderderPfändungde.Vorb€hg|GwaredUrchdenLiefer€r | iegtkeinRückf lvomVel | 'ag 'ess|
denn, der Liefe€r hätte dies ausdrücklich erklärt.
lV. F.ilten filr Lleterüngen; Vezug
1'o ieEinha| tungvonFr istenfürLieferngensetztdenrechEei l 'genEingangsämüichervomBeste| |erzu| ieferndenUnter lagen,e. forder | ichenG€nehmigungenUndFß|gahn,
insbesonderevonP|änen'sowiedieEinha|tUngd€|ver€inba.tenzahlungsb€dingUngenund6onsligsnV€rpfichfngendurchd6nBeste|lervoraus-werde���������������������
rechtzeitig erfüllt, so verlängem sich die Fdsten angemessen; dies gilt nicht, w€nn der Li€farer di€ Vsrzögerung zu vertreten hat
2 ' |s td ieNichteinha| tungderFr istenaufhöherGewa|t 'z .B'Mobi |machung'rv ieg'Adrhr 'odeiaufähnl ich� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Frßten angem$sen. Gleiches giltfür den Fallde. nicht rechtzeitigcn od€r ordnungsgefiäßcn B€lieiarung d€3 Liaisrers.
3. Kommt der Lieterer in Verzug, kann der Besteller - sotem er glaubhaft machl dass ihm hieraus Ein Schaden entstanden ist - eine EnGchädigung für jede vollendete Woche des
VeEUges von je 0,5 %, jnsgesamt jedoch höchstens 5% des Praises für den Teil der Lieferungen vedangen, der w€gen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Befreb genommen

4. Sowohl SchsdensersaEansprüche des Bestelleas wegen Vetzögerung der Lieferng als auch Schadenseßatzansprüche statt der Leistung, die über die jn Nr. 3 genannbn Grenzen
hinaus9ehen,s indina| |enFä| |enverziEe. terLie ierng'auchn.chAb|aufeinerdernLiefere|ehyagesetztenFnstzurLiefer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Vorsalzes,dergrbenFahr iässigk€i toderw€genderVer letzungd€sLebens,desKörpeßoderd€rGesUndhei tzwingendg€haftetwnd-VomV6rtrdgkanfd� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
geset | ichenBesl immungennfzUl i jcktet6n'sowei td ieVeeögerngderLi€ferngvomLisfrarzUv€rtstenist .EineAnd6rngderBew€is|estzumNa�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
vorstehenden Regelungen nicht veöunden.
5'DerBest6||€ri5lverpfichtetaufVedangendesLiefele6innefa|beinfangemessenenFd3tzuefk|äen,obelwegenderVerzögerngderLi€ferngvomVert�gzUd*tnoderaUf
der Lieferung b€stehl.
6. Wed€n Versand oder Zustellung aut Wunsch des Bestelleß um mehr als einen Monat nach Anzeige der Veß€ndbereitschaf ven argen, kann dem Besteller lür jed€n angefangenen
Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Pr€ises der GegeßEnde der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 'h, berechnet werden. Der Nächweis höherer oder nieddg€fer
Lägerkosten bleibt den VertagsparFien unbenommen,
V, G.fahr{lbergang
1 . Die Gefahr geht euch bei frachtlreier Lieferung wie folgt auf den Sesteller über
a)beiL iefe.ungenohneAUfst9l |UngoderMonl jage,wennsiea]mVersändgeb.ächtoderabgeho| twordensind'AufwUnschundKosiendesB€€tg| |erswerdenL� � � � � � � � � � � � � � � �
geg€n die üblichen Transporldsikcn veßichert
b) bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tage der Ubemahme in eigenen Betdeb oder, sovreit vereinbart nach einwandfeaem Probebetrieb.
2. Wenn der Versand, die Zustellung, der geginn, die Durchilhrung der Aulsbllung oder Montage, die Ubernahme in eig€nen Eetrieb od€r d€r Probdb€füeb aus vom Besteller zu
vertretenden Gdind€n verzögert wid oderder Besteller aus sonstigen Gdlnden in Annahmeveaug kommt, so gehtdie Gefahr auf den Besteller ilber,
Vl. Aufstellung und Montage
Für dieALdsEllung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriruich vereanbart isl folgende Beslimmungen:
1. Der Eesbller hst auf seine Kosten zu üb€mehmen und rechtzeilig zu stell€ni
a) all6 Erd, Bau- und sonsligen b€nchenfremden Nebenaöeäen einschließlich derdazu benötigten Fach- und Hilfskräfb, Baustofie und Wertzeuge,
b) die zur Montage und Inbebiebselzung €rfoderlichon Bedarfsgegenstlinde und -sbfe, we Gerüste, Hebezeuge und snd€re Vorrichtungen, Br€nnstoffe und Schmiemittel,
c) Energie und Wasse. an derVeru,endungsst€ll€ einschli€ßlich der Anschlüsse, Heizung und B€l€uchtung,
d)beiderMontag*te| lef i rd i6Au|b€wahrngderMaachinente. |e 'AppaEturen,Mat€r ia l jen 'we*.zeUgeusw-g€nügendgroß€,geeignete ' t rockaneUndve�h| |6ßbßRäumeundfür
das Moniagepeßonal angemessene Arb6its- und Aufunlhsltsräuma einschließlich dan Umständsn angemassen€r sanitißr Anlag€n; im Übdg6n hat der Besteller zum Schue des
8€sitzes des Lieferers und des Montegepeßonals auf d6r Eaustell€ di€ Meßnahm6n zu tfeffen, die er zum Schulz des eigenen Besitz6 erureifen würde, e) Schuekleidung und
SchuEvonichbngon, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle efiorded;ch sind.
2. Vor Beginn der Montagesrb€ilen hat cter Besteller die nöligen Angaben über die Lage verdeckt qdührler Slrom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anbgen sowie die
erforderljchen statischen Angaben unaufgefordert zur Vertügunq zu stellen.
3 'VorBeginnderAu'sbl |ungoderMontag6müss6nsichdi€f j rd ieAUfnahm€derArb€i ten€rford€r | ich6n8€i5|€| |UngenundGeg€nsü|ndeanderAtr f3te l lungs.oderMonbg€s€| |e
befinden und sll€ Vorarb€iten vor Beginn des Autbaues ao weit forteschritien sein, cla$ die Adsiellung oder Montage ve€inbarungsgemäß begonnen und ohne unteörEchung
durchgetuhrt werden kann. AnfuhMege und d€r Aubtellungs- odsrMontageplsts müssen geebn€t und geräumts6in.
4 'Ve|zögems.chc| ieAuf3te| |ung'Monteg6od€r lnb€lr i€bnahmedurchnichtvomLiefsr€rzUv€rtr€t€ndeUmsEind€'sohatd€rB6ste| |e l inangefessenemUmfanqdieKosbniür
Warbez€it und zusetzlch erforderliche Reisen des Liofer€rs oder des Montagep€rsonals zu tragen.
5 'DerBes|el |erhatdemLiefererwöchenüichdieDauerderAlb€i tszei tdesMontagepersona|g5ou/ iedieBeendigunqderAuEtel lung'Montageoder lnbf |ebna� � � � � � � � � � � � � � � �

6-VedgngtderLieferernachFert ig9tel lungdi6AbnahmederLigf€rUng'sohats ieder8€ste| |er innerha|bvonz� iwchenvo2� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
erfolgt Die Abnähm€ gihgleichfalls aß erfolgt, wenn die Lieferung - gegeb€nenfalls nach Abschluss ein6r veroinbaften Testphas€ - in G€bßuch genommen woden ßt.
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Vll. EBtgegonnahme
Der Besteller darf die Entgegennahme von Laeferungen wegen unerheblicher Mängel nactf verweagern.
Vlll. Sachmängel
Für Sachmängel hattel der Lieferer wie folgt:
' 'A| l€di€ jenigenTe. |eoderLeistungensindnachWah|desLiefelersunentge|{ ichnachzubes9ern'neüzÜ| iefemodelneuzueöl ingen.die innerha|bderVer jährng� � � � � � � � �
Rücksicht auf die Belri€bsdauer - einen Sachmangel auftveisen, solem dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrubergangs vorlag.
2 'An3pr i jcheaufNacherfü! lUngv€r jähr€nin12MonabnabqeseE| ichemVerjährngsbeg.nn;Entsprechendesgi f fürRücktnt tUndMinderng-Dies€Fr istg i | tn idt 'sowei tdasGe�
gemäß SS 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerk€ und Sschen für Bau$rerke), rt79 Abs. 1 (Rückgrifsanspruch) und 634a Abs. 1 N.. 2 (Baumängel) BGB läng€€ Fristen vorsckeibt bei Voßatz,
arg| is t igemVerschweigeneinesMange|s9owiebeiNichteinbal tungein€rB€5chaff6nh6i tsgarant i6-Di€gesetz| ich6nR6ge|ungenübiAb|af€mfun� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Ff sten bleib€n unberührt.
3. Mängehüg€n des Bestellers haben unveeüglich schrifrlich zu orfolgen.
4 'BeiMänge|rügendürfenzah|UngendesBeste| |eßineinemUifangzulückgehefenwerden,die ineinemangeme3senenVerhä|1ni9zudena( l 'gefebn� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Bestelle. kann Zahlungen nur zurückhslten, wenn eine Mängelrüge geltend gemscht wiß|, über d€r€n Eerechtgung kein Zilailel b€st€ha. kenn- Ein Zurückbehaltungsrecht des
Best€| |€rsb€stehtnichl ,wenn3eineMänge|anspdjch€ver jährts ind.Erb|gtedieMäng6|d1g€zuUnrecht , is tderLie iererbe� |b� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
erselzt zu verlangon.
5, Dem Lieferer Gelegenheit zur Nachefiillung innerhalb angem€ssener Frast zu gewähren.
6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der B€steller - unbeschadel etwaiger Schadens€rsatzansprüche gemäß Nr. 101- vom V€rbag zurücktr€ten od€r die Vergtnung findem.
7'Mäßge|ansprüchebestehennichtbeinUrunerh€b| icherAbv,eichungvonds'vareinbartenB€saf€� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
AbnUtungoderschäden,dienachdemGefahrüberganginfo|gefeh|erhef terodelnach|ä$igel8ehand|ung, i ]bermäßigerBeansprchung'ungeeigneterBet iebsmr| ' � � � � � � � � � �
BaUaöei t€n,Unge€ignetengeugrt |ndesodeldieaufgrundbesondor€räußerelEinfüsseentsteh6n'd ienachdemVerbegnichtvolausgesetzts ind'sowiebeinichtrepdUzie&ren
softwarefeh|ern'wedenvomBestel|elodervonDritt€nUnsachg€mäßAnderungenoder|nstand5elzung6aö€it€nvorgenomm€n'sobe5tahenfÜrdie5eunddiedalausentstehenden
Folgen ebenialls keane Mängelaßprüche.
8'Ansprüchedes8este|lerswegenderzumzweckderNachefü||ungerfodedichenAufYendungen'insbe3ondeleTranspolt.'wege'Aöeit9undMabda|���������������������
sowei td i€AUfvendungensicherhöhen'wei |derGegen3tandderLieferngnachHg| ichaneinenandelenoia|sdieNiededa3sungd$Be3te| |er9Veö€ch� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Veöringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebmuch.
9. Rückgrilfsansprüche des Bestellers gegen den Liabrer gemäß S 478 BGB (Rückgrif d€s Untem€hm€ß) bestohen nur insoweil, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die
geseElichen Mäng€lanEprüche hinausgehenden Ve.einberungen geffin hat Flirden Umfang des Rüc*griffsanspruchs des Bestelleß gegen den Lieferer gemäß S 478 Abs.2 BGB gilt
iemer Nr. I entsprechend-
10.schadenersatzanspr i jchedesBest6l |6rswegen€i .essschmangelssindaüsgesch|os€en'Diasgi | |n ichtb€iarg| is l igemVeß�w€|gen� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Beschefenheitsgaranti''b6iVer|etzungd€sLeb€ns'desKörpers'derGesUndheitoderd€'Freiheitundb€ieinervorsät|ichenodergrobfahiässigenP��������������������
E ineAnddungd€rBeweis|astzumNaC*| te i |d$Beste| leßistmitdenvoßtehendenRegelungennichtveöunden-Weibrgahendeodeland6ra|sdie indie3emAr|v| l |geqe| ten
Anspriiche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.
lX. G€woöliche Schutzr€chte und Urhebonechto; Rochbmängol
' 'sof€mnichtandersvereinbart , is tderLiefer6rverpf ichtet 'd ieLie6erng|€dig| ichimLanddesLief6ror tsf le ivongewerb| ich€nschutzßcht6nundtJrhebelrechbnD�.( |m
Folgenden:schutzr€cn€)2Uerbr ingen.sofemeinDri t t€ lwsg€nd€rVsr|€tungvonschutzr€cht€ndurchvo Liefer€rerbrachte,v€f t fagsg6mäßg6nuEteLieierungengegencbn
Besteller berechli$e Ansprüche erh6bt, haftet der Liefer€r gegenüber dem Besteller innerhalb der in Art. Vlll Nr. 2 besämrten Frist wie tolgt:
a)DerLiefererwidnachsein6rWgh|undaufseineKosGn'ürdiebetefendenLieferngenentwede.einNuEungsrechter i rken'9.esoändern,das9dasschUtzrechtnichtvar |eä
f,/ird, oder austauschen. lst dies dem Lieferer nichtzu angem€ss€n€n B€dingung€n möglich, st€h€n dem B€stellerdie g€selzlichen Rücktitts- oder Minderungsr€cht€ zu.
b) Die Pflicht des LiefeErs zur Leistung von Schadons€rsats richtat sich nach Art Xl.
c)Dievo6teh€nc|9enannbnVarpfichfng€ndasLiefgßrsbesteh6nnul,soweitderB6stel|eldenLiefa6rüb9rdievomDrit!eng€ltendgemachtenAnspriicheunrzügllchsdfld
verscindigt,ein€Vedetungnichtane*enntundd6mLiebrera||eAbw€hrrnaßnahmenundVerg|eich3v€rhand|ungenvorbehe|tenbbbn,sb||id€rBe�������������������������
auBschadensminderngs-odersonst igenwicht lgenGdinden€in, is terverpf ichtel 'd€nDri t06nderaufhinzUwsis€n,dassmitd€lNutzungseinst€| |UngkeinAnelkennbise.n9r
SchutsrechtsvedeEung veöunden ist.
2. Ansprijcho d€s Bestell€ß sind ausgeschlosgen, souroit er die Schutzr€chtsv€detzung zu vertr€ten hat
3 'Aßprüchedes86te| |eßsind6em6raGg€sch|ßs€n,3owei td ieSchutzrchtsverbtzungdurchspezie| leVoEabende3Beste| leß,durcheinevomLieferernichtv� � � � � � �
Anwendung odar dadurch verursacht wird, dess di€ Lidfarung vom Best€ller v€rändert oder zusammen mit nicht vom Lief€rer gelieferien Produkten eingeseta '.vird.
4. lm Falle von Scfiutzr€chbverietzungen gelten für di€ in Nr. 1 a) geregelten Ansprüch€ des B€st€llers im Ubrigen di€ Boslimmungen d€s Art. Vlll Nr. 4, 5 und I entsprechend.
5. BeaVodiegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Beslimmungen des Ar| Vlll ontsprechend.
6. Weite€ehende oder andere als die in diesem Art. lX geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines RechGmangels sind

X. t nmtiglichkoit; V.rtr.gsanp.33ung
1,Soweitd ieLieferngUnm.ig l ichist ' is tderBeste| |erbered! t igt 'Schaden3ersatzzuvedangen,es3eidenn,da3sdelLiefe€ld ieUnmög| ichkei tn ichtzuve|HenhatJed@h
b€schränK sich cler SchedenseßaEansprch d6s Bestellers auf 10 % d6Wertes desjenigen Teils der Lieferng, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zw€ckdi€nlichen Betrieb
genommen werden kann. Di€se Beschränkung gill nicht soweit an Fällen des Vorsatses, der groben Fahrlfusagkeit oder wegen d6r Verletung des Lebens, des Krrp€rs odor d€r
Gesundhei tzwingendgehafetwird;e ineÄnderngdelBew6is|astzUrhNachtei |desB6slel |c l6 isth iermitn ichtverbUnd€n'DasR€chtdesB6ste| |€rszumRücbfvofVenmgb|eibt
unberührt
2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art, lV Nr 2 die wirbchatüiche Bedeufung oder den Inhalt der LieGrng erheblich verändem ocler auf den Betrieb des Li€fer6rs
erheb|icheinwirken,wi.dderVert-agUnterBeechtUngvonTreuundG|aubenangemessenangepa$t'soweitd.esvyirtchaftichnbhtveüefiist'stehtdem������������������
VeüagzUrückzutre ien'Wi| |ervondie5emRücklr i tbr€chtGebrsUchmachen'sohgtardiesnachErksnntnisderTragw€i tedesEreigniss€sUnvezüg| ichdemB€sb| |6rmjEf i |enund
zwar auch dann, wenn zunächst mit dem B€stsller eine Verlängerung der LiefeEeit vereinban war.
Xl. Soßtigo Schaden3eßaCanapdlcho
1. Schadens- und Auf{vendungse.sat:aßpdiche d€s Best6ll€rs (lm Folgsnd€n: Schad€nsersatzansprüch€), gleich aus w€lchsn R€chtsgrund, insbssond€.€ wsgen Ved6tunq von
Pflichten aw dem Schuldvcrhältnis und sus un€rlaubtsr Handtung gnd, sc,weai die gesetslichen Beslimmungen es zulassen, ausgeschlossen.
2. lßbesonder€ hafiet der Laderer nicht für Schäden, di6 auf unsachgehäßen G€breuch od6r natürlich€n Vorschl€iß zurückzuführen sind od6r lür Schäden, die nicht am
Lief€rgegenstanCvanderBeugrpp6entstandensind.EineHaftUng{€genMange|fo|ge3chäC|en'wiensmenüichPrdufo0saush�����������������������������������������
ausg€schlossen.
3. Weiterhin ist die Hsftung von Orqenen, Mitarö€item und Erfüllungsgehilfen des Lieferers für leichte Fährlässigkeit ausgeschlossen.
4.FürdenFa| l 'dassderLie iererhaf tet ' is tderUmfangderHafürngaufdieErsatz|e ist rngdesHgfMichfefs icherersdesLief€r€rs, in j€demFa||eab€ratdenW€dderhsle|hen
Baugruppo oder Diens(eistung begrenzt_
5'oer indenAbsi i tzen1bis3benannteHaftungsgUssch|ussgi l tn ichl ,9owei lzwingendqeha' tetwird,zumBeispie|nachdemProdukthafng3geseE, ind� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
grob€n Fahrjässigkeil wegen Vede?ung des Leb€ns, dss Ktrp€rs oder der G€sundheit, w€gen der Verl€tzung w$enüicher Vertagspflichten.
6 'Derschadensersatzansprch' is t 'sowei lAb6stz4nichtzurAnwendungge|angt,aufdenver l ragstypischen,vorhersehbarenschadenbegrenä,sowei tn ichtVoF�Eodergrbe
Fahr l iss igk€i tvor l i€gtoderwegenderV€detzungdesLeb€ns,desKörp€rsoderd€rG€sUndhei tgehaft€twird 'EineAnderngd€rBew€is|estzUmNachbi |desB6te| |eß|stmitden
vorstehenden Regelungen nicht veöunden.
Xll. Gerlcht$tand und anw.ndbares Recht
1 'A| |e in igerGer ichtss|andist ,wennderBeste| Ie lKaufnannist 'bei3| |enaUsdemV€rtagsverhä| ln isunmit to lbarodermitb|bsrs i � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Lieferer ist jedoch auch berechtigl am Sitz des Eestellers zu klsg€n.
2, Füf die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang nit diesem Vertrag gilt deutsches matedelles Recht unter Ausschluss de6 Übe€inkommeß der Vereinten Nationen über Vertaäge
über den intemalionalen Welenkauf (CISG).
Xlll. Ve.bindlichkoit do. Vertr.ge3
Der Verhg bleibt auch bei re'chüacher lJnwi*sarnkeit €inz€lner Betimmungen in seinen übrigen Teilen veöindlich. Das gilt nichl, w6nn des F6slhalten an dem Vert'ag eine
unzudutbare Här!3 für €ine Partei darstellen würde.


